
Ferner macht die Klägerin geltend, dass die gegenständliche Bei
hilfe untrennbar mit Bedingungen verknüpft sei, die gegen die 
gemeinschaftsrechtlichen Regeln über die Niederlassungsfreiheit 
und somit gegen Art. 43 EG verstoßen würden. 

Im Weiteren wird die Verletzung von Art. 253 EG gerügt, da 
die Kommission die angefochtene Entscheidung insoweit nicht 
ordnungsgemäß begründet habe, als sie 

— die Lage auf den betroffenen Märkten, insbesondere die Stel
lung des durch die Beihilfe begünstigten Unternehmens und 
die Stellung der Konkurrenten auf diesen Märkten nicht 
erhoben und geprüft habe, und 

— auch unberücksichtigt gelassen habe, dass die Austrian Air
lines in der Vergangenheit eine Vielzahl gemeinschaftsrechts
widriger Beihilfen erhalten habe. 

Zuletzt wird gerügt, dass die Kommission das ihr eingeräumte 
Ermessen missbraucht habe. 

Klage, eingereicht am 21. Dezember 2009 — Rusal 
Armenal/Rat 

(Rechtssache T-512/09) 

(2010/C 80/49) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Parteien 

Klägerin: Rusal Armenal ZAO (Prozessbevollmächtigter: Rechts
anwalt B. Evtimov) 

Beklagter: Rat der Europäischen Union 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— die Verordnung (EG) Nr. 925/2009 des Rates vom 
24. September 2009 zur Einführung eines endgültigen An
tidumpingzolls und zur endgültigen Vereinnahmung des 
vorläufigen Zolls auf die Einfuhren bestimmter Folien aus 
Aluminium mit Ursprung in Armenien, Brasilien und der 
Volksrepublik China für nichtig zu erklären, soweit sie die 
Klägerin betrifft; 

— dem Rat die Kosten des Verfahrens und die durch das Ver
fahren verursachten Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Mit ihrer Klage begehrt die Klägerin die Nichtigerklärung der 
Verordnung (EG) Nr. 925/2009 des Rates vom 24. September 

2009 zur Einführung eines endgültigen Antidumpingzolls und 
zur endgültigen Vereinnahmung des vorläufigen Zolls auf die 
Einfuhren bestimmter Folien aus Aluminium mit Ursprung in 
Armenien, Brasilien und der Volksrepublik China (ABl. L 262, 
S. 1, im Folgenden: angefochtene Verordnung), soweit sie die 
Klägerin betrifft. 

Sie stützt ihre Klage auf die folgenden fünf Nichtigkeitsgründe, 
von denen einer auf einer inzidenten Rechtswidrigkeitseinrede 
beruht. 

Als ersten Nichtigkeitsgrund macht die Klägerin geltend, dass 
die Kommission und der Rat gegen Art. 2 Abs. 1 bis 6 der 
Grundverordnung ( 1 ) und die Art. 2.1 und 2.2 des Übereinkom
mens zur Durchführung des Artikels VI des GATT 1994 (im 
Folgenden: Antidumping-Übereinkommen oder ADA) verstoßen 
hätten, indem sie den Normalwert für die Klägerin auf der 
Grundlage von Daten aus einem Vergleichsdrittland bestimmt 
hätten und dadurch zu grundlegend falschen Ergebnissen in 
Bezug auf Dumping, Kumulierung, Schädigung und Kausalität 
hinsichtlich Einfuhren aus Armenien gelangt seien. Der Rat und 
die Kommission hätten den Normalwert für die Klägerin auf der 
Grundlage ihrer eigenen Daten betreffend Armenien und nicht 
gemäß Art. 2 Abs. 7 Buchst. a der Grundverordnung bestimmen 
müssen. 

Außerdem ist sie der Ansicht, dass das Gericht zum Zweck der 
erneuten Prüfung der Begründetheit des ersten Nichtigkeits
grunds inzident gemäß Art. 277 AEUV (früher Art. 241 EG) 
die Unanwendbarkeit von Art. 2 Abs. 7 der Grundverordnung 
auf die Klägerin feststellen sollte, soweit diese Vorschrift als 
Rechtsgrundlage für die Vergleichslandmethode gedient habe, 
die in der angefochtenen Verordnung zur Bestimmung des Nor
malwerts der Klägerin angewandt worden sei. Die Klägerin er
hebt diese inzidente Rechtswidrigkeitseinrede, da sie der Ansicht 
ist, dass sie Anspruch auf eine gerichtliche Überprüfung der 
Anwendung von Art. 2 Abs. 7 auf sie habe und dass sie durch 
Feststellungen über den Normalwert in der angefochtenen Ver
ordnung, deren rechtliche Grundlage Art. 2 Abs. 7 der Grund
verordnung sei, beeinträchtigt worden sei. Letztere Vorschrift 
sollte für unanwendbar erklärt werden, da ihre Anwendung 
auf die Klägerin gegen die Art. 2.1 und 2.2 des Antidumping- 
Übereinkommens verstoße, die die EU als mehrseitige Verpflich
tungen in das EU-Recht habe aufnehmen wollen und die Be
standteil der der EU zugrunde liegenden Verträge und für den 
Rat und die Kommission nach ständiger Rechtsprechung des 
Gerichtshofs bindend seien. 

Als zweiten Nichtigkeitsgrund macht die Klägerin geltend, dass 
die Organe, selbst wenn man davon ausginge, dass sie nicht 
gegen Art. 2 Abs. 1 bis 6 der Grundverordnung und gegen 
das Antidumping-Übereinkommen verstoßen hätten, gegen 
Art. 2 Abs. 7 Buchst. c der Grundverordnung verstoßen sowie 
der Klägerin zu Unrecht den Status eines in einer Marktwirt
schaft tätigen Unternehmens verweigert hätten und verschiedene 
offensichtliche Fehler bei der Sachverhaltsbeurteilung im Rah
men der Anwendung von Art. 2 Abs. 7 Buchst. c begangen 
hätten.
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Als dritten Klagegrund macht die Klägerin geltend, dass die 
Organe gegen Art. 3 Abs. 4 der Grundverordnung verstoßen 
und einen offensichtlichen Beurteilungsfehler begangen hätten, 
indem sie Armenien nicht von der kumulativen Beurteilung 
angeblich gedumpter Einfuhren ausgenommen hätten und in 
diesem Zusammenhang die grundlegende Überarbeitung der 
Produktionstätigkeit in Armenien im Zeitraum 2004 bis 2006 
und der Qualitätsprobleme bei der betroffenen armenischen 
Ware während der in den Untersuchungszeitraum fallenden 
Wiederaufnahme und Neuausrichtung der Herstellungsprozesse 
im Jahr 2007 nicht berücksichtigt habe. 

Mit ihrem vierten Klagegrund macht die Klägerin geltend, dass 
die Kommission durch ihr Beurteilungsverfahren und durch ihre 
Begründung der Ablehnung des Preisverpflichtungsangebots der 
Klägerin und der gleichzeitig unter ähnlichen Umständen erfolg
ten Annahme des Verpflichtungsangebots eines brasilianischen 
ausführenden Herstellers gegen den grundlegenden Rechts
grundsatz der Gleichbehandlung/Nichtdiskriminierung verstoßen 
und offensichtliche Beurteilungsfehler begangen habe. 

Mit ihrem fünften Nichtigkeitsgrund macht die Klägerin geltend, 
dass die Kommission gegen den grundlegenden EU-Rechts
grundsatz der ordnungsgemäßen Verwaltung verstoßen und da
durch wesentliche Formvorschriften verletzt habe, indem sie 
öffentlich und unmittelbar auf die Klägerin und die fragliche 
laufende Antidumpinguntersuchung Bezug genommen und für 
Voreingenommenheit bei den für die Antidumpinguntersuchung 
verantwortlichen Organen gesorgt habe, so dass diese geneigt 
gewesen seien, für die Ausfuhren der Klägerin Antidumpingzölle 
vorzusehen. 

( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 384/96 des Rates vom 22. Dezember 1995 
über den Schutz gegen gedumpte Einfuhren aus nicht zur Europäi
schen Gemeinschaft gehörenden Ländern (ABl. L 56, S. 1). 

Klage, eingereicht am 23. Dezember 2009 — Ecoceane/ 
EMSA 

(Rechtssache T-518/09) 

(2010/C 80/50) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Parteien 

Klägerin: Ecoceane (Paris, Frankreich) (Prozessbevollmächtigte: 
Rechtsanwältin S. Spalter) 

Beklagte: Europäische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs 
(EMSA) 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— die Klage von Ecoceane für zulässig zu erklären; 

— den angefochtenen Beschluss vom 28. Oktober 2009, mit 
dem das Angebot von Ecoceane abgelehnt wurde, für nichtig 
zu erklären; 

— den Beschluss der EMSA über den Zuschlag des Auftrags 
(2009/S 42-060271) und seine Unterzeichnung für nichtig 
zu erklären; 

— die EMSA zu verurteilen, Ecoceane, der Klägerin, Schadens
ersatz in Höhe von 224 744 Euro zu zahlen; 

— die EMSA zu verurteilen, Ecoceane, der Klägerin, 25 000 
Euro als Ersatz ihrer nicht erstattungsfähigen Kosten zu 
zahlen; 

— der EMSA die Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Die Klägerin begehrt in der vorliegenden Rechtssache die Nich
tigerklärung des Beschlusses vom 28. Oktober 2009, mit dem 
die EMSA nach Abschluss eines Ausschreibungsverfahrens für 
die Vergabe eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags über den 
Einsatz von Hilfsschiffen bei der Bekämpfung der Ölverschmut
zung ihr Angebot abgelehnt habe, und des Beschlusses der 
EMSA über den Zuschlag sowie der Unterzeichnung des Auf
trags. Die Klägerin beantragt außerdem Ersatz des Schadens, der 
durch den angefochtenen Beschluss entstanden sei. 

Die Klägerin stützt ihre Klage auf vier Gründe. 

Sie macht erstens geltend, die EMSA habe, da eine mit den 
Bestimmungen des Art. 100 Abs. 2 der Haushaltsordnung 
Nr. 1605/2002/EG ( 1 ) und den Bestimmungen des Art. 149 
Abs. 3 der Verordnung Nr. 2342/2002/EG ( 2 ) im Einklang ste
hende Begründung des ablehnenden Beschlusses gefehlt habe, 
gegen diese Bestimmungen verstoßen, indem sie die von der 
Klägerin erbetenen Informationen, d. h. das die Angaben zum 
Ablauf des Verfahrens enthaltende Protokoll der Prüfung der 
Angebote, die Gründe für die Ablehnung ihres Angebots, die 
Bewertung der Angebote anhand der Prozentsätze des Pflichten
hefts sowie die Merkmale und Vorteile des Angebots des erfolg
reichen Bieters, nicht mitgeteilt habe. 

Die Klägerin trägt zweitens vor, die von der EMSA in ihrem 
Pflichtenheft vorgegebenen zusätzlichen Kriterien zur Prüfung 
und Beurteilung der Angebote seien im Hinblick auf den Auf
tragsgegenstand nicht objektiv und vertretbar; infolgedessen 
biete die Wahl zusätzlicher Kriterien, die einer im Voraus fest
gelegten Technologie entsprächen, keine Gewähr für den gleich
berechtigten Zugang der Bewerber, die ein innovatives Verfah
ren vorstellten, und stelle einen Verstoß gegen die in Art. 89 
Abs. 1 der Haushaltsordnung Nr. 1605/2002/EG genannten 
gemeinschaftsrechtlichen Grundsätze der Gleichbehandlung, 
der Nichtdiskriminierung und der Transparenz dar.
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